
 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 
 

 G Rente 
 

  
G Rente (nenkin)

 

 

Das öffentliche Rentensystem Japans 

1 Staatliche Rentenversicherung (kokumin nenkin) (Basisrente, kiso nenkin) 

2 Sozialrentenversicherung 
(Zusatzrente) (kôsei nenkin 
hoken)  

Personen zwischen 20 und 60 
Jahren, die nicht Mitglied der 
Sozialrentenversicherung  
sind 

Angestellte u. a. 
Arbeitnehmer 

(1) 
Wer tritt bei? 

Persönliche Erledigung der 
Beitrittsformalitäten am 
Rentenschalter der 
Bezirksbehörde von Ausländern 
mit vorgenommener 
Ausländerregistrierung 

Die Beitrittsformalitäten für 
Sozialrentenversicherung und 
staatliche Rentenversicherung 
werden von der Firma bzw. vom 
Arbeitgeber durchgeführt 

(2) 
Beitrittsformalitäten 

monatlich 14,660 
Yen, unabhängig vom 
Einkommen 

ergibt sich nach 
Einkommenshöhe; 
Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer tragen je 
50% (wird direkt vom 
Gehalt abgezogen) 

(3) 
Versicherungsbeitrag 

System der 
Rückerstattung 
bei Austritt aus 
der staatlichen 
Rentenversicherung 

System der 
Rückerstattung bei Austritt 
aus der staatlichen 
Rentenversicherung oder 
der 
Sozialrentenversicherung 

bei Ausreise aus 
Japan 

Beitritt 
aller 
Bürger 
 

Beitritt aller 
Arbeitnehmer in sowohl 
Sozialrentenversicherung 
als auch Staatliche 
Rentenversicherung 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/g/index.html�

